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§ 30 Bgld. ADG Aufgaben
 Bgld. ADG - Burgenländisches Antidiskriminierungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.08.2025

1. (1)Beim Amt der Burgenländischen Landesregierung ist die Antidiskriminierungsbeauftragte oder der

Antidiskriminierungsbeauftragte zu bestellen. Das Amt der Burgenländischen Landesregierung hat für die

Bereitstellung der personellen und sachlichen Erfordernisse, die für die Ausübung dieser Funktion notwendig

sind, zu sorgen.

2. (2)Zur Verwirklichung der im Abs. 1 genannten Aufgabe hat die oder der Antidiskriminierungsbeauftragte

folgende unabhängig wahrzunehmende Zuständigkeiten:

1. 1.Befassung mit allen die Gleichbehandlung betreffenden Fragen im Sinne dieses Gesetzes und allen der

sich aufgrund der Freizügigkeit der Arbeitnehmer ergebenden Fragen der Gleichstellung, soweit diese

Angelegenheiten betreffen, die in Gesetzgebung und Vollziehung Landessache sind, sowie Unterstützung

benachteiligter Personen bei der Rechtsverfolgung von Verletzungen des Verbots der Diskriminierung durch

Information und Beratung über die Möglichkeiten nach diesem Gesetz, insbesondere Anfragen, Wünsche,

Beschwerden, Anzeigen oder Anregungen einzelner Bediensteter ihres oder seines Vertretungsbereichs zu

Fragen der Gleichbehandlung entgegenzunehmen, zu beantworten oder der

Antidiskriminierungskommission weiterzugeben;

2. 2.Formfreie Vermittlung bei Auseinandersetzungen betroffener Personen aufgrund vermuteter

Diskriminierungen nach diesem Gesetz, sofern die betroffenen Personen mit dieser Vorgangsweise

einverstanden sind;

3. 3.Durchführung von Grundlagenuntersuchungen und Studien, Sensibilisierungsmaßnahmen,

Bewusstseinsbildung, Veröffentlichung von anonymisierten Berichten und Vorlage von Empfehlungen im

Zusammenhang mit der Bekämpfung von Diskriminierungen nach diesem Gesetz, sowie

Zurverfügungstellung von entsprechenden Informationen an die Öffentlichkeit, insbesondere Informationen

zur Anwendung des Unionsrechts im Bereich der Arbeitnehmerfreizügigkeit;

4. 4.Pflege und Förderung des Sozialen Dialogs (§ 32a);

5. 5.Begutachtung und Anregung von Gesetzes- und Verordnungsentwürfen;

6. 6.Antragstellung an die Antidiskriminierungskommission auf Erstellung eines Gutachtens;

7. 7.Durchführung von Schlichtungsverfahren nach dem Behinderteneinstellungsgesetz;

8. 8.Überwachung der Barrierefreiheit von Websites und mobilen Anwendungen von öffentlichen Stellen und

Behandlung von Beschwerden betreffend die Verletzung der Anforderungen an einen barrierefreien Zugang

(§ 31b);

9. 9.Funktion als externe Meldestelle für Meldungen nach dem Burgenländischen Hinweisgeberschutzgesetz -

Bgld. HSchG, LGBl. Nr. 26/2022.

3. (3)Die oder der Antidiskriminierungsbeauftragte ist berechtigt, bei jedem begründeten Verdacht einer

Diskriminierung auf Grund der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder der Weltanschauung, einer

Behinderung, des Alters oder der sexuellen Orientierung nach den §§ 4 bis 10 durch eine Beamtin oder einen

Beamten mit schriftlicher Zustimmung jener oder jenes Bediensteten, der eine ihr oder ihm zugeführte
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Diskriminierung behauptet, unverzüglich und unmittelbar bei der Dienstbehörde Disziplinaranzeige zu erstatten.

In diesen Angelegenheiten sind die oder der Antidiskriminierungsbeauftragte von der betroffenen

Disziplinarkommission als Zeugin oder als Zeuge zu vernehmen.

4. (4)Die oder der Antidiskriminierungsbeauftragte hat der Landesregierung bis zum 31. Jänner jedes dritten Jahres,

erstmals bis zum 31. Jänner 2013, über ihre Tätigkeit zu berichten. Die Landesregierung hat diesen Bericht dem

Landtag vorzulegen.

5. (5)Die Organe des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände, der durch Landesgesetz geregelten

Selbstverwaltungskörper sowie die Vertreterinnen oder Vertreter sonstiger - mit einem konkreten Fall befasster -

Stellen haben der oder dem Antidiskriminierungsbeauftragten die zur Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben

erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

6. (6)Die Tätigkeit der oder des Antidiskriminierungsbeauftragten kann vertraulich und anonym in Anspruch

genommen werden. Sie oder er ist insoweit zur Geheimhaltung über die ausschließlich aus ihrer oder seiner

Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen verpflichtet, soweit und solange deren Geheimhaltung zur Wahrung

überwiegender berechtigter Interessen der von vermuteten Diskriminierungen betroffenen Personen erforderlich

ist.

7. (7)Die oder der Antidiskriminierungsbeauftragte ist berechtigt, in Angelegenheiten, die ihren oder seinen

Vertretungsbereich betreffen, an den Sitzungen der Antidiskriminierungskommission mit beratender Stimme

teilzunehmen.

8. (8)Die oder der Antidiskriminierungsbeauftragte kann, soweit dem Geheimhaltungspflichten nach Abs. 6 nicht

entgegenstehen, mit anderen Einrichtungen des Landes, die sich mit Fragen des Diskriminierungsschutzes

befassen, sowie mit in diesem Bereich tätigen Einrichtungen des Bundes, der anderen Bundesländer und der

Europäischen Union zur Förderung der Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung Informationen austauschen.

Im Anwendungsbereich der Richtlinie 2014/54/EU kann die oder der Antidiskriminierungsbeauftragte mit anderen

Kontaktstellen und mit bestehenden Informations- und Unterstützungsdiensten auf Unionsebene Informationen

austauschen und zusammenarbeiten.

9. (9)Die oder der Antidiskriminierungsbeauftragte nimmt die in Abs. 2 genannten Aufgaben auch als Kontaktstelle

im Sinne der Richtlinie 2014/54/EU wahr.
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